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7. Änderung FNP Essenbach – Flächen für Windkraftenergieanlagen 

1. Daten und Fakten  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• ab einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5 m/s können Windräder idR   

  profitabel betrieben werden 

• Leistung neuer Anlagen: 2-3 MW, beste Anlagen bis 7,5 MW 

• Doppelte Windgeschwindigkeit = 8facher Ertrag  

• auf 47 % der Fläche Bayerns herrschen in 140 m Höhe Windgeschwindigkeiten 

  von mind. 5 m/s vor (allerdings ungleich verteilt, z.B. Region Landshut 19 % der   

  Fläche) 

• Windenergie ist eine sehr günstige Form der Stromerzeugung 
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2. Baurechtliche Aspekte, planungsrechtliche Steuerung  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Ausgangslage: WKA sind privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB! 

• § 35 Abs. 1 BauGB erfasst u.a. Vorhaben, die  

• ...der Erforschung, Entwicklung der Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient, 

• ... der energetischen Nutzung von Biomasse ... dient.  

  

• Nicht privilegiert sind hingegen PV-Anlagen ! 
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2. Baurechtliche Aspekte, planungsrechtliche Steuerung  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Ausgangslage:  Variante keine Steuerung 

• WKA-Anlagen sind nach § 35 BauGB privilegiert 

• ab eine Höhe von 50 m ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich 

• dem Bau einer WKA können nur öffentliche Belange entgegenstehen: 

  - Darstellung des Flächennutzungsplans 

  - Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

  - Artenschutzbelange (Kollision, Vogelschlag etc.) 

  - Störung von Funkstellen, Radaranlagen 

  - TA Lärm wird nicht eingehalten 

  - optisch bedrängende Wirkung (Mindestabstand 2fache Höhe der WKA) 

  - Schattenwurf 

  - Eiswurfgefahr (mind. 1,5  x Nabenhöhe + Rotordurchmesser) 
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2. Baurechtliche Aspekte, planungsrechtliche Steurerung  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Ausgangslage:  Variante Steuerung mit vorbereitender Bauleitplanung (FNP) 

• Ausweisung von Konzentrationsflächen für WKA im FNP 

• das gesamte Gemeindegebiet muss untersucht werden 

• sinnvoll: Ausweisung von Konzentrationsflächen mit Ausschlusswirkung (anhand 

  der von der Gemeinde definierten Kriterien), WKA sind dann nur in den Konzen-  

  trationsflächen  zulässig! 

• keine Verhinderungsplanung => kein Totalausschluss, keine objektiv ungeeigneten 

  Standorte ausweisbar 

• außerhalb der Konzentrationsflächen können Abweichungen nur ausnahmsweise  

  zugelassen werden, wenn sie die planerische Konzeption der Gemeinde nicht in Frage 

  stellen 

 

• zusätzliche Steuerung über den Regionalplan 
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3. Zusammenfassung der Machbarkeitsstudie -  Flächenpotenzialanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kritische potenzielle 
Flächen im Talraum und 
in der Nähe der 
Siedlungsschwerpunkte ! 
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4. Übersicht “harte” Tabukriterien = privilegierte potenzielle WKA-Flächen 
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5. Übersicht “harte” Tabukriterien  abzüglich Vorgaben der Regionalplanung 
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6. Kriterienkatalog  

    der Gemeinde  

    - Schutzgüter  
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6. Kriterienkatalog 

    der Gemeinde   

    - Sonstige  Kategorien 
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7.  Terminübersicht der bisherigen Planungsstände und Auslegungsschritte   
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8.1 Übersichtspläne der WKA-Konzentationsflächen der bisherigen Auslegungsschritte 
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8.2 Übersichtspläne der WKA-Konzentationsflächen der bisherigen Auslegungsschritte 
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8.3 Übersichtspläne der WKA-Konzentationsflächen der bisherigen Auslegungsschritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

.  

 

 

 

  

 

 

 



7. Änderung FNP Essenbach – Flächen für Windkraftenergieanlagen 

8.4 Übersichtspläne der WKA-Konzentationsflächen der bisherigen Auslegungsschritte 
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8.5 Übersichtspläne der WKA-Konzentationsflächen der bisherigen Auslegungsschritte 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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